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Pflanzgebote: 
( §§ 9 ( 1) Nr. 25 und 178 Bau GB)

Eine Pflanzenliste (siehe Anhang), die - in Anlehnung an die
§§ 9 (1) Nr. 25 und 178 BauGB - Vorschläge für die zu
verwendenden Bäume, Sträucher und Stauden unterbreitet,
wird als Anlage dem Bebauungsplan beigefügt. Hiermit soll
nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus 
gestalterischen Gründen die Verwendung von 
standortgerechten, heimischen Gehölzen gewährleistet 
werden. 

5. 2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Gestaltung der Gebäude: 

Sie soll sich an die vorhandene Topographie, die Gebäudehöhe 
der bestehenden Häuser und einen eher ländlichen, für 
Deisendorf typischen Stil orientieren. Bei der Materialauswahl ist 
eine Empfehlung und Einschränkung notwendig. 

Anzuregen ist der Bau von Zisternen zur Regenwassernutzung 
zum Einsparen von Trinkwasser für die Gartenbewässerung. 

Gestaltung der Grundstücke: 

Hier ist gern. § 1 BodSchG auf die Minimierung versiegelter 
Flächen zugunsten offenen Bodens zur Versickerung des 
Regenwassers zu achten. 

Stellplätze und Zufahrten sind mit wasserdurchlässigen Belägen 
wie Rasengittersteine, Schotterrasen etc. zu versehen. 

Falls Garagen mit Flachdächern zugelassen werden, sind diese 
extensiv zu begrünen. Fassadenbegrünung ist vorzusehen. 
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